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Bestellung von Feldschutzorganen
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 6.3.2019 unter TOP 06 auf Anregung der Jägerschaft die Be-
stellung eines Feldschutzorganes gem. NÖ Feldschutzgesetz, LGBL. 6120 idgF. beschlossen, um die Rech-
te der Grundeigentümer im Grünland zu vertreten.

Feldschutzorgane sind Hilfsorgane der Gemeinde und werden zum Schutz gegen das unbefugte Gebrau-
chen, Verunreinigen, Beschädigen oder Vernichten fremden Feldgutes sowie gegen das unbefugte Ent-
ziehen oder Zueignen fremden Feldgutes bestellt. Feldschutzorgane sind in Ausübung ihres Dienstes als 
öffentliche Wachen anzusehen und genießen den besonderen Schutz, den das Strafgesetzbuch Beamten 
(§74 StgB) einräumt.

Die Gemeinde hat als Feldschutzorgane, Forstschutzorgane, Jagd-, Fischereiaufseher oder Umwelt-
schutzorgane zu bestellen, wenn diese Personen im Gemeindegebiet ihren ordentlichen Wohnsitz ha-
ben, für einen ausreichenden Schutzdienst gewähr bieten, sach- und orts-kundig sind und der Bestellung 
zustimmen. 

Als Feldschutzorgan wurden vom Jagdleiter der Wolfsthaler Jägerschaft folgende Personen vorgeschla-
gen und vom Gemeinderat einstimmig zu Feldschutzorganen bestellt:

 Herr Anton Leithner     
 Herr Christian Niefergall

Die bestellten Feldschutzorgane wurden bereits beeidet und mit Dienstaus-
weisen und Dienstabzeichen ausgestattet. Sie sind berechtigt, zum Zwecke 
der Feststellung der Identität verdächtige Personen anzuhalten und Anzeige 
zu erstatten. Verwaltungsübertretungen können von der Bezirksverwaltungs-
behörde mit einer Geldstrafe bis zu € 1.500,00 bestraft werden!

Information für Hundebesitzer:
Wir möchten alle Hundehalter erinnern, dass der Erwerb eines Hundes binnen einem Monat durch den 
Hundehalter am Gemeindeamt zu melden ist.
Für jeden Hund wird einmalig eine Hundemarke ausgefolgt - Kosten derzeit 3,20. Die jährliche Hundeab-
gabe beträgt in Wolfsthal  lediglich € 30,00. Dieser Betrag sollte für jeden Hundehalter leistbar sein. 
(Für Listenhunde beträgt der Markenersatz € 3,60 und die jährliche Hundeabgabe € 65,00)

Wir freuen uns, dass die von der Gemeinde bereitgestellten Hundekotbeutel von den Hundehaltern gerne 
genützt werden und möchten uns auf diesem Wege für ein sauberes Wolfsthal herzlich bedanken! 
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Informationen zu Europawahl am 26. Mai 2019 
 

Am Sonntag, den 26. Mai findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt. 
Wahlberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger  die am Stichtag (12. März 2019) in der Europa-
Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde geführt werden und spätestens am Wahltag das 16. 
Lebensjahr vollendet haben.  
 
Wahlzeit in unserer Gemeinde ist von 06.45 bis 14.00 Uhr. 
Wahllokal ist das Gemeindeamt. 
 
In den letzten Tagen hat  jede(r) Wahlberechtigte(r) von der Gemeinde eine Wählerverständigungskarte, auf 
der Wahllokal, Wahlzeit etc. angeführt sind, erhalten. Bitte nehmen Sie diese Karte zur Wahl mit. 
Wir weisen ausdrücklich auf die Ausweispflicht hin und ersuchen ALLE WÄHLER und 
WÄHLERINNEN, einen amtlichen Lichtbildausweis (Führerschein, Reisepass, Personalausweis) zur 
Wahl mitzubringen! 
 
 
Wie können Sie wählen, wenn Sie am Wahltag voraussichtlich nicht in der Gemeinde, in deren 
Wählerverzeichnis Sie eingetragen sind, aufhalten? 
 
Hierfür benötigen Sie eine Wahlkarte. Mit dieser können Sie wie folgt Ihre Stimme abgeben: 
 am Wahltag in jedem Wahllokal, 
 am Wahltag vor einer „fliegenden Wahlbehörde) 
 sofort nach Erhalt der Wahlkarte im Weg der Briefwahl. 

Bis zu welchem Zeitpunkt kann die Ausstellung einer Wahlkarte beantragt werden? 
 
MÜNDLICH (persönlich, NICHT telefonisch) 

 bis spätestens am 2. Tag vor dem Wahltag (Freitag 24.05.2019, 12.00 Uhr)  
 
SCHRIFTLICH  (per Brief, E-Mail, oder Fax, immer mit Reisepassnummer oder Beilage   
                              einer Ausweiskopie) 

 bis spätestens am 4. Tag vor dem Wahltag (Mittwoch, 22.05.2019) 
 bis spätestens am 2. Tag vor dem Wahltag (Freitag, 24.05.2019, 12.00 Uhr), wenn eine persönliche 

Übergabe der Wahlkarte an eine von der Antragstellerin oder dem Antragsteller bevollmächtigte 
Person möglich ist. 

 
Bitte beachten Sie: 
Jeder Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte muss eine Begründung enthalten z.B. wegen Ortsabwesenheit. 
(Antragsformulare liegen am Gemeindeamt auf.) 
Eine telefonische Beantragung ist nicht möglich. Die Beantragung der Wahlkarte hat durch die Wählerin 
oder den Wähler selbst zu erfolgen. Eine Beantragung durch Angehörige, Ehegattinnen oder Ehegatten, 
Erziehungsberechtigte oder andere nahestehenden Personen ist auch bei Vorlage einer Vollmacht nicht 
zulässig. 
Wenn Sie die Wahlkarte für einen Angehörigen abholen, brauchen Sie eine Vollmacht. 
 
Erfolgt die Zustellung der Wahlkarte per Post, beachten Sie bitte, dass die Übernahme der Wahlkarte 
nachweislich mittels eingeschriebener Briefsendung erfolgen muss.  
 
Wenn Sie eine Wahlkarte beantragt haben, dürfen Sie nur mehr mit dieser Ihre Stimme abgeben, unabhängig 
davon, wo und auf welche Weise Sie wählen möchten.  
 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die Mitarbeiter des Gemeindeamtes gerne zur Verfügung.  
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Zu viel Plastik im Biomüll! 
Plastiksackerl und andere Fehlwürfe müssen mit viel Auf-

wand aus dem BIOMÜLL aussortiert werden! 

Für unsere Biomüllentsorger und landwirtschaftlichen Kompostierer stellt das 
Plastiksackerl in der Biomülltonne ein großes Problem dar. Dieses muss nämlich 
händisch mit viel Aufwand aus dem kompostierbaren Material herausgefischt 
werden. Das verursacht einen enormen zeitlichen, als auch finanziellen Aufwand 
bei der Verwertung des Biomülls.  

Das Problem hat sich durch vermeintlich kompostierbare Plastiksackerl aus dem 
Handel verschärft. Der Aufdruck „recyclebar“ heißt nicht, dass die Sackerln biolo-
gisch abbaubar sind, also auch für die Kompostierung geeignet sind. 

Recycling bedeutet: das Sammeln und (teilweise) Wiederverwerten von Abfällen 
und Verpackungen als Rohstoffe für neue Produkte. 
 

Kurz gesagt, Plastik bleibt Plastik, auch wenn das Zeichen für Recycling 
aufgedruckt ist. Es gehört daher auf keinen Fall in die Biotonne! 
 

Bitte verwenden Sie nur Sammelhilfen für Biomüll, welche zu 100 % kompostier-
bar und biologisch abbaubar sind. Zum Beispiel Sackerln aus Papier oder aus 
Maisstärke. Diese Maisstärkesäcke erhalten Sie direkt im GABL-Büro,  am Ge-
meindeamt und im Handel. Bitte achten Sie auf den entsprechenden Hinweis am 
Produkt (EN 13432)! 

In den nächsten Wochen finden verstärkt Biotonnenkontrollen statt.  
Falls sich in einer Biotonne merklich viele Fehlwürfe befinden, wird die 
Tonne nicht entleert!  

Die Tonne sollte dann vom Besitzer nachsortiert werden, sodass die Biotonne bei 
der nächsten Abfuhr wieder entleert werden kann.  

Oder: Der Eigentümer veranlasst eine Extraentleerung der Biotonne im Rahmen 
der  Restmüllabfuhr. Die dafür entstehenden Entsorgungskosten werden dann 
direkt an den Eigentümer weiterverrechnet.  

Helfen Sie mit, bei der richtigen Sammlung, Trennung und Verwertung Ihrer Ab-

fälle! 

BITTE NICHT! 

Flaschen, Dosen, 

Plastiksackerln, 

Kehricht, Windeln, 

Holzstücke und dicke Äste, ... 

IN DIE BIOTONNE  
GEHÖREN NUR ... 
 Obst– und Gemüseabfälle, 

 Speisereste, 

 Gartenabfälle, 

 Kaffee– und Teesud mit Filter 
und Beutel, 

 Eierschalen, 

 Schnittblumen, 

 Laub, ... 
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Tipps zur Fahrradsicherheit: 
 

• Stellen Sie das Fahrrad wenn möglich in einem versperrten Raum ab und sperren Sie es 

mit einem geeigneten Schloss an einem festen Gegenstand (zB Wandhalterung) ab. 

• Sichern Sie das Fahrrad im Freien, indem Sie mit einem Schloss möglichst viele 

Komponenten (Rahmen, Laufräder) an einem festen Gegenstand absperren. 

• Stellen Sie ihr Fahrrad an frequentierten Plätzen ab, bei Dunkelheit an möglichst 

beleuchteten Plätzen. 

• Stellen Sie Ihr Fahrrad nicht immer am gleichen Platz ab. 

• Sichern Sie Ihr Fahrrad auch, wenn Sie es am Auto transportieren. 

• Lassen Sie keine Wertgegenstände am Gepäckträger oder in Werttaschen zurück. 

• Auch Werkzeug in der Satteltasche könnte gestohlen werden. Lassen Sie es nicht am 

Fahrrad zurück. 

• Nehmen Sie teure Komponenten ab, bevor es Diebe tun – beispielsweise den 

Fahrradcomputer oder den Akku des E-Bikes. 

 

Fahrradpass: 
Holen Sie sich einen Fahrradpass von einer Polizeidienststelle oder notieren Sie die 

nachstehend angeführten Daten. 

Der Fahrradpass 

dient dazu, die Merkmale Ihres Fahrrades zu dokumentieren, wie Rahmennummer, 
Farbe, Marke, Type und weitere eindeutige Merkmale. 
Im Falle eines Fahrradiebstahls hilft der Pass der Polizei bei der Fahndung. 

 

Wirksame Schlösser: 
Bügelschlösser sollten einen Rohrdurchmesser von mindestens 19 mm aufweisen und aus 

speziell gehärtetem Metall sein. 

Kabelschlösser sollten mindestens 8 mm stark und durch gehärtete Stahlhülsen geschützt 

werden. 

BERG - Der in Wolfsthal lebende Jungunternehmer Ales Wie-
senberg erfüllt sich einen langersehnten Wunsch: Am 5. Mai 
eröffnete er seine neu errichtete freie KFZ Werkstatt „Auto 
Wiesenberg“ im Pelzgarten in der Gemeinde Berg.

Innerhalb von 12 Monaten, im Wesentlichen durch Eigenarbeit, 
schuf Ales Wiesenberg mit einem 300 m2 großen Neubau die 
räumlichen Voraussetzungen, um in einem modern ausgestatte- 
ten Werkstattbetrieb die Wartung und Reparaturen aller KFZ Mar-
ken durchführen zu können. Der Inhaber legt besonders Wert auf 
eine saubere und hell gestaltete Werkstatt und empfängt seine 
Kunden in einem modern eingerichteten Büro. Auf kleinere Re-
paraturen kann der Kunde bei einer Tasse Kaffee auf einem ge-
mütlichen Sofa warten. 
Bei der Realisierung des Projektes wurde darauf geachtet, dass 
auch Reparaturen an größeren Fahrzeugen wie Wohnmobilen 
und Transportern nach dem heutigen Stand der Technik durch-
geführt werden können.
Die Werkstatt ist mit einem modernen Diagnosegerät, Bremsen-
prüfstand, einer Vierpunkthebebühne für schwere und große 
Fahrzeuge sowie zwei Pkw-Hebebühnen ausgestattet, um meh-
rere Fahrzeuge gleichzeitig reparieren zu können. 

„Auto Wiesenberg“ steht für technisches Know-how, Ehrlichkeit  
& Zuverlässigkeit, faire Preise und ein breites Angebotsspektrum. 

§57a Überprüfung für Fahrzeuge bis 3,5t, fachgerechte Betreu-
ung, individueller Service, Inspektionen und Reparaturen von 
Motoren, Getrieben, Elektronik, Bremsen, Fahrwerk, Auspuff, 
Turbolader sowie Einlagerung von Sommer/Winterädern, Servi- 
ce an Klimaanlagen und günstige Markenersatzteile, Spengler,  
sowie Lackierarbeiten sind einige Dienstleistungen, die der In- 
haber der Kfz-Werkstatt seinen Kunden bietet. Es werden auch 
Radio und Freisprechanlagen, Anhängerkupplungen, Parksen-
soren und anderes Zubehör eingebaut. Ersatzteile werden bis 
zu zweimal täglich angeliefert, so dass die Kunden ihr Fahrzeug 
schon nach kurzer Zeit wieder zurück erhalten können. Auf Vor-
bestellung bietet Auto Wiesenberg auch einen Leihwagen zu 
kundenfreundlichen Preisen für die Zeitder Reparatur an.

Ales Wiesenberg hat seine Ausbildung zum Kraftfahrzeug Me- 
chatroniker 1998 in Wien bei Ford Hinteregger abgeschlossen. 
Seine Meisterprüfung absolvierte er 2002. Seit 2004 leitete er  
eine Ford Vertragswerkstatt. Einen besonderen Ruf erwarb er  
sich im Großraum Wien als Experte für „besonders komplizierte  
Fälle“. So kann er oftmals Probleme an Elektronik, Getriebe,  
Turboladern lösen, an denen sich andere Werkstätten erfolglos 
bemüht haben. Vor der Reparatur erfolgt immer eine Analyse – 
denn nicht alle Fehler lassen sich am Diagnosegerät erkennen. 
Erst dann geht es an die Reparatur. Große Probleme lassen sich 
häufig günstig beheben, ohne dass gleich ganze Bauteile erneu-
ert werden müssen. 

Ales Wiesenberg ist nicht nur Spezialist für Fahrzeuge von Ford, 
sondern aufgrund der langjährigen Praxis und der nagelneuen 
und markenunabhängigen Werkstattausstattung, auch kompe-
tenter Ansprechpartner für Fahrzeuge aller gängigen KFZ-Her-
steller.

Von Vorteil für Private und Gewerbekunden aus der Grenzregi-
on ist, dass der Inhaber auch der slowakischen, tschechischen 
und englischen Sprache mächtig ist. Dabei werden viele Kunden 
feststellen, dass Qualitätsarbeit in einem Meisterbetrieb in Öster-
reich mit besserem Service, hoher Professionalität und absoluter 
Zuverlässigkeit im Preis nicht teurer ist als bei unseren Nachbarn 
in angrenzenden Ländern.

> §57a Überprüfung

> Reparatur aller Marken

> Reifenservice

> Diagnose

> Reifeneinlagerung

> Klimaanlagenservice

> Leihwagen

> Spengler und Lackierarbeiten

Ihre neue KFZ-Meisterwerkstatt

Pelzgarten 26, A-2413 Berg      
+43 699 105 46 409      
office@auto-wiesenberg.at

bezahlte Anzeige
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